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Abbildung 1: Ubersichtskarte des Geltungsbereichs (rote Flache) mit Umgebung © OpenStreetMap contributors,
Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

1 Vorbemerkungen

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Absicht der Vorhabentragerin KSD 52 UG (haf-
tungsbeschrankt), als 100 %-ige Tochter der Kronos Solar Projects GmbH, auf den Flachen 6stlich
der KreisstraBe A 24 und westlich der Bahnschienen in der Gemeinde Allmannshofen eine Photo-
voltaikanlage zu errichten. Der Gemeinderat der Gemeinde Allmannshofen beschloss in seiner Sit-
zung am 29.07.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Solarpark All-
mannshofen westlich der Bahnlinie” nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), damit das Planungs-
ziel der Errichtung einer Freiflachenphotovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie fir die
Einspeisung in das offentliche Stromnetz verwirklicht werden kann.

Photovoltaik-Freiflachenanlagen stellen im Sinne des § 35 BauGB kein privilegiertes Vorhaben im
AuBenbereich dar. Eine Ausnahme bildet der § 35 Abs 1 Nr. 8 lit. b) BauGB, wobei fur Photovoltaik-
Freiflaichenanlagen entlang von Autobahnen oder Bahnschienen im 200 m-Streifen die Aufstellung
eines Bebauungsplans nicht erforderlich ist, welche im vorliegenden Fall zu Teilen einschlagig ist.
Da die Vorhabenflachen fir den Solarpark partiell auch ber den 200 m-Streifen hinaus gehen,
welche nicht privilegiert sind, soll zur Simplifizierung des Verfahrens fiir die gesamte Flachenkulisse
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ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Dabei soll eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Flache als Sonstiges Sondergebiet gemafB § 11
Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung fiir die Nutzung als Photovoltaik-Freiflachenanlage (SO
.Photovoltaikfreiflachenanlage”) festgesetzt werden.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehdrt zu den entscheidenden strategischen Zielen der
europdischen und der nationalen Energiepolitik. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen ,Gesetz
zur Férderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Stadten und Gemeinden” erfolgte eine
Novellierung des Baugesetzbuchs. Damit wurde die Bedeutung des Klimaschutzes in der Bauleit-
planung als eigenstandiges Ziel hervorgehoben. Mit der Neufassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes im Jahr 2024 wurden zudem die Zielvorgaben fir Deutschland erneut erhéht: Der Anteil
griner Energien soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen und nach Vollendung des Kohleausstiegs soll
der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt werden.

Die Gemeinde Allmannshofen strebt zur Umsetzung der regionalen und nationalen Klimaziele und
zur Versorgung der Wirtschaft und der Bevolkerung mit regenerativ erzeugtem Strom die pla-
nungsrechtliche Vorbereitung geeigneter Standorte zur Bebauung mit Photovoltaik-Freiflachenan-
lagen an. Die Planung soll ebenfalls der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und kommu-
nalen Unabhangigkeit dienen.

Durch die geplanten griinordnerischen MaBnahmen, zum Beispiel das Etablieren von extensivem
Grinland und dessen dauerhafter Pflege, als auch durch das Ausbleiben der Ausbringung von
Diinge- und Pflanzenschutzmitteln, wird ein wesentlicher Beitrag zur Aufwertung des Bodens sowie
zum Schutz der Flora und Fauna wahrend der Nutzung als Photovoltaikanlage geleistet. Nach Ende
der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage kann die Flache mit den aufgewerteten Bodenfunktio-
nen wieder intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Der erzeugte Strom der Photovoltaik-Frei-
flachenanlage soll in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist werden. Die Vermarktung des erzeugten
Stroms soll dabei vorrangig unabhangig von den staatlich geregelten Einspeisevergiitungen aus
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), eigenstandig durch den zukiinftigen Betreiber am freien
Markt erfolgen.

1.2 Erforderlichkeit des vorliegenden Bebauungsplans

Aufgabe der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung
der Grundstticke in einer Gemeinde nach MaBgabe des Baugesetzbuchs (§ 1 Abs. 1 BauGB). Bauleit-
plane sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen (§ 2 Abs. 1 BauGB), sobald und
soweit es flr die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Sie
sollen eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende sozialgerechte Bodennutzung gewahrleisten und dazu beitragen, eine menschenwiirdige
Umwelt zu sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln.

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
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untereinander gerecht abzuwéagen (§ 1 Abs. 7 BauGB).

Bauleitplane sind der Flachennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan
(verbindlicher Bauleitplan) (§ 1 Abs. 2 BauGB). Ein Bebauungsplan enthalt die rechtsverbindlichen
Festsetzungen fir die stadtebauliche Ordnung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Im vorliegenden Planungsfall wird ein Bebauungsplan gemaB § 2 BauGB i.V.m. § 30 BauGB aufge-
stellt. Das Planungsgebot ist nach § 1 Abs. 3 BauGB gegeben, da es sich um einen Standort handelt,
fur den zur Herbeiflihrung von Baurecht eine verbindliche Bauleitplanung erforderlich ist. Das Ziel
der Schaffung einer Freiflachenphotovoltaikanlage kann ohne rechtlichen Rahmen nicht umgesetzt
werden.

1.3 Standort des Vorhabens

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von ca. 112.5 ha und wird
bislang groBtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet wird durch mehrere Wege
gegliedert. Die GroBe der Sondergebietsflache, also die Flache die maximal mit Modulen berstellt
wird, belduft sich auf 109.2 ha.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie” um-
fasst die Flurstlicke 95 (teilweise), 98 (teilweise), 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912/1, 912/2,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 939/1, 940, 941, 942, 943, 944, 946 (teilweise) der Gemarkung All-
mannshofen.

Die betrachteten Flachen liegen innerhalb des Landkreises Augsburg 6stlich der Gemeinde All-
mannshofen in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf und werden nach Ssymank der Natur-
raum-Haupteinheit Donau-lller-Lech-Platten zugeordnet.

Die Plangebietsflachen werden bislang landwirtschaftlich genutzt und in den Norden, Stiden und
Westen von weiteren Ackerflaichen umgeben. Entlang der 6stlichen Plangebietsgrenze verlduft eine
Bahnlinie, an die eine andere PV-Freiflachenanlage direkt angrenzt. Im Nordwesten wird das Plan-
gebiet von Geholzen gesdumt.
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Abbildung 2: Ubersichtskarte der Flurstiicke im Plangebiet (rote Flachen) mit Umgebung (© OpenStreetMap con-
tributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

Die Grundstucksverfligbarkeit fir das Vorhaben wird durch Pacht- bzw. Kaufvertrage mit den je-
weiligen Eigentliimern bis zum Satzungsbeschluss durch die Vorhabentragerin nachgewiesen.

1.4 Verfahren

Der Gemeinrat Allmannshofen hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am 29.07.2024 gemaB §§ 2, 8 und
9 BauGB beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Allmannshofen westlich
der Bahnlinie” mit paralleler Anderung des 3. Flachennutzungsplanes, aufzustellen. Der Aufstel-
lungsbeschluss des vBP und der 3. Anderung des Flachennutzungsplanes wurden am 07.08.2024
ortsiiblich bekannt gemacht. Mit dem Beschluss vom 04.11.2024 wurde ein Verfahrenswechsel des
Bebauungsplanverfahrens von einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB zu ei-
nem qualifizierten Bebauungsplan gem. § 30 BauGB eingeleitet.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans wird gem. § 3 Abs. 1 BauGB friihzeitig der Offentlichkeit zur
Abgabe von Stellungnahmen vorgelegt sowie die Behdrden gem. § 4 Abs. 1 BauGB friihzeitig zur
Beteiligung aufgefordert. Die im Rahmen der Beteiligung hervorgebrachten Anregungen, Hinweise
und Bedenken werden anschlieBend in einem Abwagungsprotokoll zusammengestellt und im wei-
teren Planverfahren bericksichtigt.

In der folgenden Tabelle ist der Verfahrensablauf bis zum derzeitigen Verfahrensstand dargestellt
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und wird fortlaufend ergénzt:

Tabelle 1: Ubersicht der Verfahrensschritte (© Kronos Solar Projects GmbH 2024)

Datum Verfahrensschritt (in zeitlicher Reihenfolge)

29.07.2024 Aufstellungsbeschluss des vBP gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 des Bauge-
setzbuches (BauGB) flir den Bebauungsplan und Beschluss zur Aufstellung der
Anderung des FNP

07.08.2024 Ortslibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses des vBP und der 3.
Anderung des Flachennutzungsplanes

04.11.2024 Beschluss des Verfahrenswechsels des Bebauungsplanverfahrens von einem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB zu einem qualifizierten
Bebauungsplan gem. § 30 BauGB

04.11.2024 Beschluss der friihzeitigen Trager- und Offentlichkeitsbeteiligung des Vorent-
wurfs des BP und der 3. Anderung des FNP in der Fassung vom 04.11.2024

04.11.2024 Klarstellungsbeschluss fiir Grundstiick Flur-Nr. 912/1 und Erklarung zum Ge-

genstand der Bauleitplanung

Ortsiibliche Bekanntmachung der Anderung des Verfahrenswechsels des Be-
bauungsplanverfahrens von einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem.
§ 12 BauGB zu einem qualifizierten Bebauungsplan gem. § 30 BauGB

Friihzeitige Trager- und Offentlichkeitsbeteiligung des Vorentwurfs des BP und
der 3. Anderung des FNP in der Fassung vom 04.11.2024

Billigung des Vorentwurfs des BPs und des FNPs zur friihzeitigen Beteiligung
der Offentlichkeit

Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf des BP und zur Anderung
des FNP in der Fassung vom .......

Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung des Entwurfs.../.....

Beteiligung der Offentlichkeit am Entwurf

Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange und sonstigen Behérden am Ent-
wurf mit Anschreiben vom .........

Abwagungsbeschluss

Satzungsbeschluss / Feststellungsbeschluss

Ausfertigung

Inkrafttreten

1.5 Plangrundlagen

Als planerische Grundlage dient der Auszug aus dem digitalen Liegenschaftskataster, zur Verfligung
gestellt durch das Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV, 2024).
Der Bebauungsplan ist im MaBstab 1: 4000 dargestellt.
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2 Planungsvorgaben und stiadtebauliche Situation

2.1  Vorgaben aus iibergeordneten Planungen

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei sind die einzelnen
Bundeslander gebunden, Gbergeordnete und zusammenfassende Plane oder Programme aufzu-
stellen. Fir Planungen und MaBnahmen der Gemeinde ergeben sich die Ziele, Grundsatze und
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) und dem Bayeri-
schen Landesplanungsgesetz (BayLplG).

Die Ziele der Raumordnung sind weiterhin im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sowie in
den Regionalpldnen festgeschrieben. Fiir die Planung des ,Solarparks Allmannshofen westlich der
Bahnlinie” ist der Regionalplan fiir die Region Augsburg (RP 9) von Relevanz.

2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Der LEP Bayern stellt ein Gesamtkonzept zur rdumlichen Ordnung und Entwicklung des Landes
Bayern dar. Er enthélt die Ziele und Grundséatze fir die Entwicklung des Gesamtraumes Bayerns
sowie fir die einzelnen Fachplanungen. Seine Festlegungen sind die Grundlage fiir die Regio-
nalplane.

Die Verordnung Uiber den LEP vom 22.08.2013 wurde zuletzt 2023 fortgeschritten. Die LEP-Teilfort-
schreibung ist am 01.06.2023 in Kraft getreten.

Im LEP Bayern ist die Gemeinde Allmannshofen als allgemeiner landlicher Teilraum im Umfeld des
groBen Verdichtungsraums Augsburg mit mehreren Mittelzentren dargestellt (vgl. Abb. 3).
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Im Folgenden werden, die fiir die Planung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen allgemein relevan-
ten Ziele und Grundsatze des LEP aufgelistet und betrachtet:
Allgemeine Aussagen zum Klimaschutz und zur Energiegewinnung:
1.3.1 Klimaschutz
» (G) Bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen soll auf die Klimaneutralitdt in Bay-

ern hingewirkt werden.

» (G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere
durch - die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Mo-
bilitdtsentwicklung und - die verstdrkte ErschlieBung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer
Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie von Sekunddrrohstoffen.

» (G) Die Klimafunktionen der natiirlichen Ressourcen, insbesondere des Bodens und dessen
Humusschichten, der Moore, Auen und Wiilder sowie der natiirlichen und naturnahen Vege-
tation, als speichernde, regulierende und puffernde Medien im Landschaftshaushalt sollen er-
halten und gestdrkt werden.

Die Planung entspricht den durch die Landesplanung formulierten Grundsatzen. Photovoltaik-Frei-
flachenanlagen sind in der Regel raumbedeutsame Vorhaben, welche einen Beitrag zur Erreichung
der Klimaneutralitat und zum Grundsatz verstarkt erneuerbare Energien zu erschlieen und zu nut-
zen, leisten.

Die Klimafunktion insbesondere des Bodens wird durch die Uberplanung mit Photovoltaikfreifla-
chenanlagen weiterhin erhalten und gestarkt. Die Umwandlung von Acker zu extensiv genutztem
Grunland hat einen positiven Effekt auf das Schutzgut Klima, da Griinland gegeniber intensiv ge-
nutztem Acker mehr Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphare bindet und somit als sogenannte Koh-
lenstoffsenke fungiert. Durch den zukinftigen Wegfall des Eintrags von stickstoffhaltigen Diinge-
mitteln aus der Landwirtschaft kann sich der Boden regenerieren.

Allgemeine Aussagen zur Landwirtschaft:
5.4.1. Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzfldchen
» (G) Die rdumlichen Voraussetzungen fiir eine vielfdltig strukturierte, multifunktionale und
bduerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeu-
tung fur die verbrauchernahe Versorgung der Bevilkerung mit nachhaltig erzeugten Lebens-
mitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie fiir den Erhalt der na-
turlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreis-
ldufe sollen erhalten, unterstiitzt und weiterentwickelt werden.
» (G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Fldchensubstanz erhalten
werden. Insbesondere fiir die Landwirtschaft besonders geeignete Fldchen sollen nur in dem
unbedingt notwendigen Umfang fiir andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.

Durch die Errichtung der Photovoltaikfreiflichenanlage werden zeitweise landwirtschaftliche Fla-
chen entzogen. In der Zeit des Betriebs der Anlage wird sich die Bodenqualitat aufgrund der Scho-
nung des Bodens durch die Schaffung von extensivem Griinland und dem Ausbleiben von Diinger-
und Pestizideintragen qualitativ verbessern. Nach Riickbau der Anlage kann die Flache wieder einer
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uneingeschrankten landwirtschaftlichen Nutzung zugefiihrt werden. Das Plangebiet ist kein ausge-
wiesenes benachteiligtes Gebiet. Mit Ertragsmesszahlen (EMZ) <46 und teilweise im Plangebiet
ausgewiesener durch Wasser erosionsgefdhrdeter Flachen sind die Boden flr eine wirtschaftliche
Bearbeitung und Nutzung als Landwirtschaftsflache dennoch nicht optimal geeignet (vgl. StMELF
2024). Auf Grund dieser wirtschaftlichen Situation werden die Flachen von den Flacheneigentimern
fur die Errichtung von Anlagen fir Erneuerbare Energien zur Verfligung gestellt.

Erneuerbare Energien liegen nach § 2 EEG im Uberragenden 6ffentlichen Interesse, dienen der &f-
fentlichen Sicherheit und sind deshalb ebenso als vorrangiger Belang in die Abwagung des Vor-
habenstandortes einzustellen. Somit steht das besondere Gewicht der nachhaltigen Entwicklung
land- und forstwirtschaftlicher Flachen, welches aus den Grundsatzen resultiert, dem besonderen
Gewicht der vorliegenden Planung fiir die Nutzung flir erneuerbare Energien gegeniiber.

Die agrarisch-bauerlich gepragten Strukturen dienen gemaB den Grundsatzen nicht nur der Ver-
sorgung der Bevdlkerung und Wirtschaft mit Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen, son-
dern auch der Bereitstellung von erneuerbaren Energien. Durch die Nutzung der Flachen unter und
neben den Modulen fir landwirtschaftliche Zwecke wie extensive Wiesen oder auch zur Beweidung
sowie die gleichzeitige Erzeugung von erneuerbarer Energie wird diesen Grundsatzen nicht zuwi-
dergelaufen.

6.2 Erneuerbare Energien
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien
» (2) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilrdumen verstdrkt zu erschlieBen und zu
nutzen.
> (G) Es sollen ausreichende Mdglichkeiten der Speicherung erneuerbarer Energien geschaffen
werden. Dabei kommt dem Energietridger Wasserstoff sowie der Wasserstoffwirtschaft eine
besondere Bedeutung zu.

Die vorliegende Planung entspricht dem Ziel, indem erneuerbare Energien ausgebaut werden.

6.2.3 Photovoltaik
> (G) Freifldchen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten reali-
siert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solar-
strom mit anderen Nutzungen dieser Fldichen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produk-
tion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden.
» (G) Im notwendigen MaBe soll auf die Nutzung von Fléchen fiir Freifldchen-Photovoltaikan-
lagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.
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Abb. 5: Darstellung der benachteiligten Gebiete Bayern ab 2019 (© OpenStreetMap contributors, Microsoft, Face-
book, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

Die Planung entspricht den Grundsatzen zu Photovoltaik nur teilweise. Die Gemeinde Allmannsh-
ofen wird nicht in der Gebietskulisse der benachteiligten Gebiete (ab 2019) dargestellt (vgl. iBALIS
2024). Auch wird mit der Planung der Photovoltaikfreiflaichenanlage keine Doppelnutzung der Fla-
che wie beispielsweise eine Agri-PV-Anlage verwirklicht. Jedoch ist der Standort durch die beste-
henden infrastrukturellen Anlagen, Bahngleise und Bundesstrafe, direkt angrenzende Photovolta-
ikfreiflachenanlage als bauliche Anlage und Betroffenheit mit Uberschwemmungen, welche die Bo-
denbeschaffenheit und natirliche Wasserdurchlassigkeit des Gelandes beeinflussen kénnen, vor-
belastet.

Auf Grund dieser Vorpragung widerspricht die Errichtung von Anlagen fiir Erneuerbare Energien an
diesem Standort nicht den Grundsatzen zur Photovoltaik-Nutzung.

Allgemeine Aussagen zu Natur und Landschaft:
7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft
» (G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des
Menschen erhalten und entwickelt werden.
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Abbildung 4: Plangebiet mit Umgebung im Luftbild (© OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and
its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und erfillt damit keine Erholungsfunktion.
Lediglich der westlich an das Plangebiet angrenzende Baggersee Allmannshofen kann fiir die Erho-
lungsfunktion eine Bedeutung haben. Durch bereits bestehende Eingriinung ist hier jedoch von
keiner Beeintrachtigung der Erholungsfunktion auszugehen. Durch Kompensations- und Gestal-
tungsmaBnahmen in Form der Umwandlung des Ackers in extensiv genutztes Griinland wird die
Natur im Plangebiet positiv beeinflusst, sodass sie ihre Funktion als Lebensgrundlage besser erfiil-
len kann.

7.1.2 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete
» (Z) Gebiete mit besonderer Bedeutung fiir Naturschutz und Landschaftspflege sind in den
Regionalpldnen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen.

Flachen im nordlichen Plangebietsteil werden nur im Regionalplan der Planungsregion Augsburg
als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 9 ,Schmuttertal” ausgewiesen. Hierbei wird auf Kapitel
2.1.2. verwiesen.

7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem
» (G) Lebensrdume fiir wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere
auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildle-
bender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt wer-
den.
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Durch die vorliegende Planung werden aktuell zusammenhangende Freirdume in Anspruch genom-
men. Die Flache weist jedoch durch vorhandene Infrastruktur —KreisstraBe A24, die Bahngleise und
die BundesstralBe B2 - bereits Barrieren und damit ein eingeschranktes Freiraumpotenzial auf.
Zum Schutz vor unbefugtem Zutritt muss die Photovoltaik-Anlage eingefriedet werden. Um die
Durchgéngigkeit fur Kleintiere weiterhin zu gewahrleisten wird ein Bodenabstand von 10 bis 20 cm
eingehalten und festgesetzt. Der vorgesehene Durchlass fur Kleinsduger ermdglicht den Austausch
lebender Kleintierpopulationen sowohl innerhalb als auch auBerhalb der Umzdunung.

Eine Barrierewirkung besteht lediglich fir GroBsauger, wobei aufgrund der umliegenden Strukturen
nicht davon ausgegangen wird, dass bedeutende Wanderkorridore zerschnitten werden.

In diesem Fall hat die Barrierewirkung vielmehr eine Schutz- und Leitfunktion, da die Einzdunung
zwischen der A24 und der 6stlich liegenden Waldflache verlauft, sodass der Grundsatz im Sinne der
konstruktiven Gestaltung der PV-FFA beriicksichtigt wird.

Bei groB3flachigen Photovoltaikanlagen werden ab einer Ladnge von ca. 500 m Wanderkorridore als
Querungshilfen empfohlen, um die zerschneidende Wirkung fir GroBsauger zu minimieren.

Auf der Ost-West-Achse wird eine Lange von 500 m im Grof3teil der Anlage nicht Gberschritten.
Eine Wanderbewegung von Westen ist durch die bestehende Photovoltaikanlage, die Bahnlinie und
BundesstraBe ausgeschlossen. Von Osten ist die Planung einer Querungshilfe aufgrund der direkten
Fihrung zu den Bahnschienen und anschlieBenden baulichen Barrieren wenig sinnvoll.

Von Norden nach Stden Ubersteigt die Ausdehnung der Photovoltaikanlage eine Lange von 500
m, wobei aufgrund der umliegenden Strukturen nicht davon ausgegangen wird, dass bedeutende
Wanderkorridore zerschnitten werden.

Zum einen ist eine Wanderbewegung von Siiden wegen der Ortschaft ausgeschlossen. Ausgehend
von Norden kann es zu einem Wildwechsel kommen. In diesem Fall hat die Barrierewirkung der PV-
Anlage jedoch vielmehr eine Schutz- und Leitfunktion, da der Zaun eine Nord-Siid-Achse zwischen
bereits bestehenden Biotopstrukturen fernab der groBen Verkehrswege schafft. Weiterhin verblei-
ben westlich der Anlage genligend Flachen zur Umwanderung, sodass der Grundsatz im Sinne der
konstruktiven Gestaltung der PV-FFA bertiicksichtigt wird.

7.2.5 Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanagement

» (G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als méglich verringert werden. Hierzu sollen
- die natiirliche Riickhalte- und Speicherfdhigkeit der Landschaft erhalten und verbessert,
- Riickhalterdume an Gewdssern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden
Nutzungen freigehalten sowie
- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjéihrlichen Hochwasser geschiitzt
werden.

> (G) In den Regionalpléinen kénnen Uberschwemmungsgebiete sowie raumbedeutsame
Standorte fiir MaBnahmen des technischen Hochwasserschutzes als Vorranggebiete
und Vorbehaltsgebiete fiir den Hochwasserschutz festgelegt werden.

» (G) Gebiete, die bei Extremereignissen Uberflutet werden, sollen von raumbedeutsamen
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Planungen und MalBnahmen, kritischen Infrastrukturen und Nutzungen, die hochwasseremp-
findlich sind oder den Hochwasserschutz in nicht nur geringfiigiger Weise beeintrcichtigen,
freigehalten werden.

» (G) Bei raumbedeutsamen Planungen und MaBBnahmen sollen die Risiken aus Starknieder-
schldgen besonders berticksichtigt werden. Hierzu soll insbesondere auf die Freihaltung
von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt werden.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes befinden sich keine Gewasser I. oder Il. Ordnung. Durch
die Gemeinde Allmannshofen verlauft westlich der Flachenkulisse in ca. 1 km Entfernung die
Schmutter als Gewasser I. Ordnung nach BayWG sowie unmittelbar angrenzend der ,Landgraben”.
Der ,Landgraben” liegt auBerhalb des Geltungsbereiches und wird von den BaumaBnahmen nicht
berihrt. Auf die Aussagen des Regionalplans zu Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanage-
ment wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen.

Die gesetzlichen Regelungen des § 78 Wasserhaushaltsgesetzes und BayWG wird bei den Planun-
gen beachtet.

Im Plangebiet werden keine abflussbehindernden oder beweglichen Gegenstande errichtet, die den
Wasserabfluss beeintrachtigen. Dies ist durch den festsetzen Mindestabstand von 0,8 zwischen Mo-
dulunterkante und Boden sowie einen Abstand zwischen den einzelnen horizontalen angeordneten
Modulen auf den Modultischen von etwa 2 cm Abtropfkanten sichergestellt. Anfallendes Oberfla-
chenwasser verbleibt weiterhin in der Flache zur Versickerung, da es durch die geplante Anlage
nicht zu einer grofflachigen Versiegelung des Bodens kommt.

AuBerdem kommt es bei Umsetzung der Planung verglichen mit der derzeitigen Nutzung als land-
wirtschaftliche Flache zu einem verminderten Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser und
angrenzende Gewasser, da das Ausbringen von Dunger ausbleibt und eine Nutzungsanderung von
Intensivacker in extensives Griinland erfolgt. Dies bewirkt zum einen, dass die natrliche Rickhalte-
und Speicherfahigkeit der Landschaft erhalten und verbessert wird und zum anderen der Eintrag
von Schad- und Nahrstoffen in das Grundwasser im Einzugsbereich der Planung gemindert werden
kann, da die Filterfunktion von Griinland deutlich héher ist als von intensiv genutzten Ackerflachen.
Eine Beeintrachtigung des Hochwasserschutzes und Hochwasserrisikomanagements ist nicht zu be-
flirchten, da mit dem Vorhaben keine Stoffe freigesetzt werden, welche die Qualitat von Grund-
und Oberflachenwasser beeintrachtigen kdnnen und die natirliche Riickhalte- und Speicherfahig-
keit der Landschaft erhalten bleibt.

2.1.2  Regionalplan fiir die Region Augsburg (RP 9)

Der Regionalplan fiir die Region Augsburg (RP 9) konkretisiert und erganzt die im Landesentwick-
lungsprogramm Bayern festgelegten Ziele und Grundsatze der Raumordnung gemaB § 21 BayLplG
sachlich und raumlich fiir die Region Augsburg. Dabei werden die Ziele und Grundsétze der Raum-
ordnung, die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung in den
Planungsregion dienen, festgelegt.

Der rechtskraftige Regionalplan fir die Region Augsburg (RP 9) besteht seit dem 20.11.2007. Seit-
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dem wurden weitere Teil-Fortschreibungen zu den Themen "Nutzungs der Windenergie" und "Ab-
weichungen von den Nutzungsbeschrankungen" im Teilfachkapitel B IV 3.1 "Larmschutzbereich zur
Lenkung der Bauleitplanung im Bereich des militarischen Flugplatzes Lechfeld" beschlossen. Die
Ziele und Grundsétze dieser rechtskraftigen Fortschreibungen bleiben aufgrund fehlender thema-
tischer Uberschneidungen mit dem Vorhaben unberiicksichtigt.

Uberfachliche Ziele und Grundsitze

A Il Raumstruktur

Raumstrukturell formuliert der Regionalplan Augsburg (RP9) folgende 6konomische und 6kologi-
sche Grundlagen fir die Entwicklung der Region:

> 1.2 (2) Im ldndlichen Teilraum im Umfeld des groBen Verdichtungsraumes Augsburg sollen
in verstdrktem MaBe die Infrastruktur und die Struktur der gewerblichen Wirtschaft unter Be-
achtung der 6kologischen Ausgleichsfunktionen ausgebaut werden.

Das Vorhaben korrespondiert mit dem Ziel, den landlichen Teilraum im Umfeld des grofen Ver-
dichtungsraumes Augsburg wirtschaftlich auszubauen, da das Potenzial der Flachen fir die Ener-
gieinfrastruktur bei gleichzeitiger Berlicksichtigung 6kologischer Parameter hochstmoglich ausge-
schopft wird. Die Errichtung einer Photovoltaikanlage tragt zudem zur kommunalen Wertschépfung
bei, indem die Gemeinde Allmannshofen dezentral mit klimafreundlichem Strom versorgt wird.

B V Siedlungswesen
» 1.2 (2) Fiir eine Siedlungsentwicklung sind besonders geeignet:

e der Stadt- und Umlandbereich im groBen Verdichtungsraum Augsburg und die zent-
ralen Orte an den Linien des dffentlichen Personennahverkehrs im groBen Verdich-
tungsraum Augsburg,

e die zentralen Orte an den liberregionalen Entwicklungsachsen,

e die Unterzentren Monheim, Oettingen (Bay. und Wemding.
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Abbildung 5: Darstellung der Gemeinde Allmannshofen (rote Umrandung) im RP9 — Karte Raumstruktur (©Regio-
naler Planungsverband Augsburg)

Grenze der Mittelbereiche

Die Gemeinde Allmannshofen liegt raumstrukturell in einem landlichen Teilraum im Umfeld des
groBen Verdichtungsraums Augsburg. Durch die Gemeinde verlduft ausgehend vom Verdichtungs-
raum Augsburg in Sid-Nord-Richtung eine Entwicklungsachse mit Giberregionaler Bedeutung. Ent-
wicklungsachsen Uberregionaler Bedeutung sollen darstellen an welchen Standorten giinstige Vo-
raussetzungen fir eine starkere Siedlungstatigkeit, haufig aufgrund einer guten Anbindung an das
Uberregionale Verkehrsnetz, bestehen. Allmannshofen wird gemaB der Aussagen nach A lll zu
Zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten nicht als zentraler Ort oder zu entwickelnder Sied-
lungsschwerpunkt bestimmt.

Fachliche Ziele und Grundsidtze
B I Natur, Landschaft und Wasserwirtschaft:
1. Sicherung der natiirlichen Lebensgrundlagen
» 1.1 (G) Es ist anzustreben, die natiirlichen Lebensgrundlagen bei der Entwicklung der Region
in den einzelnen Teilrdumen, insbesondere den lIller- Lech-Schotterplatten und der Frdnki-
schen Alb zu erhalten und in ihren Ausgleichs- und Wohlfahrtsfunktionen zu stdrken.
» 1.3 (2) Grundwasserbeeinflusste Boden bzw. Béden mit geringem Puffervermégen, insbeson-

dere im Donauried und Donaumoos sowie in den Niedermoorgebieten, sollen erhalten wer-
den. Flachgriindige Bdden im Donau- und Lechtal und im Ries, sowie Grenzertragsflidchen auf
der Alb, im Donau-Isar-Hiigelland und auf der Aindlinger Terrassentreppe, sollen gesichert
werden. In den genannten Bereichen soll auf eine extensive Nutzung hingewirkt werden.

» 1.4 (2) In den erosionsgefdhrdeten Gebieten, insbesondere im Donau-Isar- Hiigelland, auf
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der Aindlinger Terrassentreppe, in der Lech-Wertach- Ebene im Donauried und im Donau-
moos sowie im Ries, soll die Wasser- und Winderosion vermindert werden.

(Z) Der Wassererosion soll auch in hochwassergefdhrdeten Flusstdlern, insbesondere von Do-
nau, Wornitz, Zusam, Schmutter, Roth, Paar, Kessel und Ussel entgegengewirkt werden.

Die natirlichen Lebensgrundlagen bleiben durch das Vorhaben erhalten, da durch die Begrenzung
der Laufzeit der PV-Anlage die Flachen der Landwirtschaft und damit der Lebensmittelproduktion
nicht dauerhaft entzogen werden. Weiterhin werden die naturlichen Lebensgrundlagen mit der
Umsetzung des Vorhabens erhalten, indem der Ausbau Erneuerbar Energien vorangetrieben wird
und so der Abbau fossiler Energien reduziert, werden kann.

Weiterhin ist fiir andere natirliche Lebensgrundlagen wie u.a. die Schutzgiter ,biologische Vielfalt”,
.Flora und Fauna”, ,Boden” und ,Wasser” mit einer Verbesserung des Ist-Zustands zu rechnen. Ins-
besondere die extensive Nutzung der Flachen unter den Solarmodulen und zwischen den Reihen
tragt dazu bei Wasser- und Winderosionen in Bereichen grundwasserbeeinflusster Boden zu ver-
mindern und entgegenzuwirken. Die Grundsatze entsprechen demnach dem Planvorhaben.

2. Sicherung der Landschaft
» 2.1 (2) Als landschaftliche Vorbehaltsgebiete werden bestimmt:
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Abblldung 6: Darstellung Landschaftllchen Vorbehaltsgeblets Nr. 9 "Schmuttertal" aus dem Regionalplan fir die
Region Augsburg (RP 9) — Karte Natur und Landschaft mit Verortung Plangebiet (© OpenStreetMap contributors,
Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)
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Im Regionalplan fur die Region Augsburg (RP 9) Karte 3 ,Natur und Landschaft” ist als Ziel zur
Sicherung der Landschaft fiir die Plangebietskulisse ein Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 9
"Schmuttertal” festgelegt. In solchen Vorbehaltsgebieten missen die Belange von Natur und Land-
schaft mit besonderem Gewicht berlicksichtigt werden, da die Gebiete gemaB LEP 2010 Ziel 7.1.2
eine besondere Bedeutung fir Natur und Landschaftspflege haben.

Fir die Teilbereiche des Plangebiets, welche in dem durch den Regionalplan Augsburg ausgewie-
senen landschaftlichen Vorbehaltsgebiet liegen entsteht ein Konflikt mit den Zielen der Regional-
planung. Die Belange von Natur und Landschaft sind somit bei der Abwagung besonders zu be-
riicksichtigen. Da Vorbehaltsgebiete lediglich den Charakter eines Grundsatzes der Raumordnung
haben, kann der Konflikt zugunsten einer Freiflachenphotovoltaik abgewogen werden und stellt
derzeit kein Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung dar.

4.2 Gewdsserschutz.

> 4.2.1.3 (G) Zum Schutz des Grundwassers und der Wasserqualitdit in Baggerseen soll ange-
strebt werden, Rohstoffe méglichst auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten abzubauen.
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Abblldung 7: Darstellung der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete (blau) aus dem RP9 - Karte 2a Siedlung und
Versorgung mit Verortung Plangebiet (© OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates,
ESRI Community Maps contributors)

In ,Karte 2a Siedlung und Versorgung” weist der Regionalplan Augsburg im Geltungsbereich des
Bebauungsplans festgesetzte Uberschwemmungsgebiete nach § 76 WHG aus. Vorrang- oder Vor-
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behaltsgebiete flir Hochwasserschutz oder Wasserversorgung befinden sich nicht im Geltungsbe-
reich. Ein Rohstoffabbau ist mit dem Vorhaben nicht verbunden. Zwischen dem Grundsatz und
Vorhaben besteht kein Konflikt.

B Il Wirtschaft
7. Landwirtschaft

» 7.4 (G) Bedeutung fur den Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe kommt der ErschlieBung zu-
satzlicher Erwerbsquellen und der Kombination von Erwerbsmoglichkeiten zu.

Die Errichtung einer Photovoltaikfreiflachenanlage auf landwirtschaftlichen Flachen kann dazu bei-
tragen, die Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe zu diversifizieren und zusatzliche Er-
trage zu generieren. Dadurch wird den Landwirtschaftsbetrieben die Moglichkeit geboten, ihre wirt-
schaftliche Situation zu verbessern und langfristig den Erhalt ihres Betriebs zu sichern.

Die Nutzung insbesondere landwirtschaftlicher Flachen mit geringem Ertragspotenzial zur Energie-
gewinnung ermdglicht es den Betrieben, ihre Wettbewerbsfahigkeit zu starken.

Somit entspricht die Errichtung einer Photovoltaikfreiflaichenanlage auf landwirtschaftlichen Fla-
chen dem Grundsatz der Raumordnung, da sie als zusatzliche Einkommensquelle den Erhalt land-
wirtschaftlicher Betriebe unterstiitzen kann.

B IV Technische Infrastruktur

> 2.4.1 (Z) Auf die verstarkte ErschlieBung und Nutzung geeigneter erneuerbarer Energie-
quellen soll hingewirkt werden.

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage entspricht dem Ziel, erneuerbare Energiequellen zu er-
schlieBen und zu nutzen. Eine Angebotsplanung auf der Ebene der Regionalplanung zur Steuerung
von erneuerbaren Energien ist derzeit noch nicht gegeben.

2.2  Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln. Die
Gemeinde Allmannshofen verfiigt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan in der Fassung vom
07.03.2016. Dieser stellt den Planungsraum nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB als ,Flachen fir
die Landwirtschaft — Ackerflache” und ,Flachen fir die Landwirtschaft — Griinland” dar. Weiterhin
werden als nachrichtliche Ubernahme festgesetzte Uberschwemmungsgebiete der Schmutter so-
wie Bodendenkmaler mit Nummerierung abgebildet.
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Map data © OpenStreetMap contributors, Microsof

Abbildung 8: Auszug aus dem Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 2016 der Gemeinde All-
mannshofen mit Verortung Plangebiet (rote Umrandung) (©herb stadtplanung + landschaftsarchitektur 2016)

Da der vorliegende Bebauungsplan mit der Festsetzung eines ,Sonstigen Sondergebiets mit der
Zweckbestimmung flr die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflachenanlage”
nicht als aus dem FNP entwickelt gilt, wird parallel ein Anderungsverfahren zur 3. Anderung des
Flachennutzungsplanes gem. § 8 Abs. 3 BauGB durch die Gemeinde Allmannshofen durchgefiihrt.
Der Aufstellungsbeschluss zur Anderung des wirksamen FNP wurde am 29.07.2024 gefasst. Der
Entwicklungsgrundsatz gemal3 § 8 Abs. 2 BauGB wird somit beachtet.

Landschaftsplan
GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Pkt. G BauGB sind die Darstellungen von Landschaftspldanen bei der Aufstel-
lung von Bauleitplanen zu bericksichtigen.

Die Gemeinde Allmannshofen verfligt Uber einem im Flachennutzungsplan integrierten Land-
schaftsplan. Dieser unterbreitet Vorschlage fiir MaBnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft.

Der Landschaftsplan trifft auf den Flachen fir das Plangebiet Ausweisungen fir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

Folgende Naturflachen, Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft werden dargestellt:

e Biotope mit Nummer

e landschaftspflegerisches Ziel: Aufbau und Erhalt von Vernetzungsstrukturen — in diesem
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Bereich Suchrdume fiir Ausgleichsflachen - sowie
e Ausgleichsflachensuchrdaume: A1 Entwicklung von Offenland- und Waldsaumbiotopen/
Entwicklung Biotopverbund

Weitere Ausfiihrungen zu den einzelnen Schutzgitern in Verbindung mit dem Landschaftsplan wer-
den im Rahmen des Umweltberichts getroffen.

2.3  Beriicksichtigung umweltschiitzender Belange

Fir die Belange des Umweltschutzes wird gem. § 2 Abs. 4 BauGB Anlage 1 eine Umweltprifung
durchgefihrt. Es werden die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-
richt, welcher Bestandteil der Begriindung zum Entwurf ist, beschrieben und bewertet. Dabei wer-
den die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB untersucht und die Ziele der
Landschaftsplanung bei der Umsetzung der Planungen bericksichtigt.

2.3.1 Verhiltnis zu Schutzgebieten

Das Plangebiet selbst befindet sich nicht in Schutzgebieten i.S. §§ 22 bis 29 BNatSchG.

Norddstlich in einer Entfernung von ca. 0,1 km befindet sich das Vogelschutzgebiet ,Wiesenbriter-
lebensraum Schwabisches Donauried”. Die Barrierewirkung durch die von Nord nach Sud verlau-
fende, vielbefahrende vierspurige BundesstraBBe sowie die parallel verlaufende zweigleisige Bahn-
strecke wird als so hoch bewertet, sodass ein negativer Einfluss des Vorhabens auf die Schutzziele
des Schutzgebietes als sehr unwahrscheinlich eingestuft wird.

In westlicher Richtung befindet sich in ca. 0,8 km das ,Landschaftsschutzgebiet Augsburg — Westli-
che Walder” sowie der gleichnamige Naturpark.
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3 Planungsiiberlegungen und -alternativen

Um insbesondere im Interesse des Klimas, der Natur und des Umweltschutzes eine nachhaltige
Produktion von Solarstrom zu ermdglichen, lenkt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als zent-
rales Steuerungsinstrument der Energiewende die PV-FFA u.a. auf Konversionsflachen aus wirt-
schaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militarischer Nutzung. Weiterhin wurde mit
dem Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen fir die erneuerbaren Energien
im Stadtebaurecht vom 4.01.2023 ein neuer bauplanungsrechtlicher Privilegierungstatbestand zur
Nutzung der Solarenergie langs von Autobahnen und bestimmten Schienenwegen eingefihrt.
Diese Bestimmung findet sich in § 35 Abs. 1 Nr. 8 b) BauGB.

Die Gemeinde Allmannshofen hat sich mit der vorliegenden Bauleitplanung zur Nutzung der inner-
halb der Gemeindegebietsflachen befindlichen privilegierten Flachen fiir Photovoltaikanlagen so-
wie darlber hinaus zur planungsrechtlichen Vorbereitung intensiv genutzter Ackerflachen entschie-
den. Dies lasst sich durch verschiedene Standortkriterien begriinden, die im Folgenden dargelegt
werden.

Eignung des Standorts
Das vorliegende Plangebiet wurde im Vorgriff auf die Einleitung des Planverfahrens einer intensiven

Eignungsprifung unterzogen.

Die Eignung begriindet sich aus verschiedenen Eigenschaften des Standorts:

Die Ermittlung potenziell geeigneter Flachen fir Photovoltaikanlagen innerhalb des Gemeindege-
bietes erfolgte nach den Vorgaben der Raumordnung auf Ebene der Landes- und Regionalplanung,
dem Schutzgebietsstatus der Flachen der Gemeinde Allmannshofen und unter Beriicksichtigung
der ortskonkreten Belange (z.B. Flachenverfligbarkeit, Akzeptanz in der Bevolkerung). Die Erschlie-
Bung und Netzanbindung, der Kooperationswille der Eigentimer sowie die landschaftliche Vorpra-
gung und Sichtachsenbeziehungen werden ebenfalls in die Wahl der Flachen einbezogen.
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Abbildung 9: Lageplan der Gemeinde Allmannshofen — Standortprifung fur PV-FFA mit Verortung Plangebiet (©

OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

Da grofB3e Teile der Flachen im Gemeindegebiet Waldflachen sind oder innerhalb des Landschafts-
schutzgebiets und gleichnamigen Naturparks ,Augsburg — Westliche Walder” liegen, kommen fiir
die Entwicklung einer PVA vorrangig nur die landwirtschaftlich genutzten Flachen auBerhalb dieser
Bereiche in Betracht.

Auf den flr Landwirtschaft genutzten Flachen &stlich der Siedlung Allmannshofen bzw. der 6stli-
chen Grenze des Landschaftsschutzgebietes weist der Regionalplan groBflichig Uberschwem-
mung- sowie Trinkwasserschutzgebiete sowie das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 9 "Schmut-
tertal", Lkr. Augsburg und Donau-Ries aus.

Hinsichtlich Vorpragung und Sichtachsenbeziehung kann festgestellt werden, dass die Flachen &st-
lich der Siedlung Allmannshofen, ausgenommen der Gewasserverlauf der Schmutter und die Fla-
chen im Nahbereich der Schmutter, vor allem bezogen auf das Landschaftsbild bereits eine hohe
Vorpragung aufweisen.

Dies lasst sich mit der Lage der Flachen entlang der KreisstraBe A24 und der Schienenstrecke be-
grunden. Dazu verlduft in nicht weiter Entfernung weiter Ostlich und parallel die BundesstraBBe B2.
Durch das EEG soll die Entwicklung von PVA auf vorgepragte Flachen gelenkt werden. Flachen ent-
lang von Schienenwegen oder Autobahnen werden dabei als vorbelastete Flachen bzw. benachtei-
ligte Standorte identifiziert. Bedingt dadurch, dass Schienenwege und Autobahnen haufig eine Bar-
riere und damit Zerschneidungswirkung schaffen und von einer Vorpragung durch akustische und
optische Belastungen ausgegangen wird, stellen die direkt angrenzenden Flachen berwiegend
keine 6kologisch wertvollen Lebensraume fir Flora und Fauna dar.
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Fir den Standort ergibt sich eine Vorbelastung des Landschaftsbildes weiterhin aus der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der technogenen Vorpragung durch die 6stlich an das Plange-
biet angrenzende bereits bestehende Photovoltaikfreiflachenanlage.

Die anderen landwirtschaftlichen Flachen um die Siedlungslage Allmannshofen unterliegen - bis
auf die landwirtschaftliche Intensivnutzung - keiner Vorbelastung.

Die Flachen sind bislang zusammenhange Freirdume und Teil des Naturparks ,Augsburg — Westli-
che Walder”, weshalb die Planung einer PVA zur Zerschneidung der offenen Landschaft fiihren
wirde. Zudem kdnnen von diesen Flachen Sichtbeziehungen zu den umgebenen Siedlungen ent-
stehen.

Im Sinne der Wahrung bestehender zusammenhangender Freirdume im Gemeindegebiet und Ver-
meidung weiterer Zerschneidung der offenen Landschaft, wird der Standort des ,Solarparks All-
mannshofen westlich der Bahnlinie” hinsichtlich einer Arrondierung und Konzentration baulicher
Anlagen préferiert.

Die ndrdlichen Bereiche des Plangebiets flir den Solarpark sind Teil des im Regionalplan ausgewie-
senen landschaftlichen Vorbehaltsgebiets Nr. 9 "Schmuttertal". Da landschaftliche Vorbehaltsge-
biete eine besondere Bedeutung fir die Natur und Landschaftspflege haben, liegt hier ein Konflikt
mit den Zielen der Raumordnung vor.

In der Begriindung zum Regionalplan werden als Griinde fir die Ausweisung des landschaftlichen
Vorbehaltsgebiet ,Schmuttertal” angefiihrt:

» Die Schmutter durchzieht den Siidteil der Region weitgehend parallel zu den Flussldufen von
Lech und Wertach, teils innerhalb der Riedellandschaft, teils in der nérdlichen Lechebene. Von
der ehemals herausragenden Mdanderstrecke zwischen Gessertshausen und der Miindung
sind nur noch Reste vorhanden. Die 6kologisch wertvollsten Talbereiche befinden sich stidlich
von NeusdB. Der Abschnitt ndrdlich von Augsburg ist begradigt und in seinem landschaftli-
chen Wert herabgesetzt. In den letzten Jahren sind durch ékologische AusbaumaBnahmen
hier stellenweise deutliche Verbesserungen erzielt worden. Ein erhebliches Potential fiir Bio-
topgestaltungsmalBBnahmen - soweit sie mit dem Hochwasserschutz vereinbar sind - bieten
die Vorlandbereiche zwischen den eng anliegenden Hochwasserddimmen. Dabei wdre eine
Erweiterung und ein Zusammenschluss der verbliebenen Griinlandflichen der Aue wiin-
schenswert und vorteilhaft. Die Gehélzsdume bedlirfen abschnittsweise ebenfalls der Erweite-
rung.

Der durch den Eingriff der PV-Anlage betroffene Teil des Vorbehaltsgebietes erstreckt sich Uiber
den noérdlichen Randbereich des gesamten landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ,Schmuttertal”. Der
Eingriff findet im bereits begradigten Abschnitt nérdlich von Augsburg, nicht im 6kologisch wert-
vollen Bereich des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes stdlich von NeusaB statt. Weiterhin befin-
det sich der betroffene Teilbereich nicht in direkter Nahe zur Schmutter. Schiitzenswerte Biotope
sind nach der Biotopkartierung Bayern in diesem Bereich nicht bekannt.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der landschaftlichen Funktionen des Vorbehaltsgebietes ist aus
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landschaftsplanerischer Sicht zum einen aufgrund der Lage und GréBe des fiir die Planung in An-
spruch genommenen Bereichs des Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ,Schmuttertal” sowie der
mit Umsetzung der Planung verfolgten Umwandlung von Acker in extensives Griinland und damit
Forderung der Grinlandnutzung im Bereich der Aue, ausbleibender Gefdhrdung der Gewas-
serstrukturen durch Nahrstoffeintrdge aus der intensiven Landwirtschaft und Erhdhung der Bio-
diversitat nicht zu erwarten.

Es ist der Gemeinde Allmannshofen in der Abwagung moglich, dem Ausbau Erneuerbarer Energien
eine hohere Prioritat beizumessen als dem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet.

Die Gemeinde Allmannshofen wagt den Grundsatz der Raumordnung landschaftliches Vorbehalts-
gebiet ,Schmuttertal” zugunsten des im Uberragenden 6ffentlichen Interesse stehenden Belang
+Ausbau der erneuerbaren Energien” ab.

Weiterhin wurde das Plangebiet auf die Parameter einer notwendigen ErschlieBung an das 6ffent-
liche Verkehrsnetz sowie eine moéglichst nah gelegene Mdglichkeit einer Netzanbindung gepruft
und als sehr geeignet eingeschatzt.

Zusatzlich ist der Kooperationswille der Flacheneigentiimer und die Akzeptanz der Bevolkerung der
Gemeinde Allmannshofen fir eine Nutzung der Flachen als Solarpark eine essenzielle Vorausset-
zung flr einen positiven Abschluss des Planungsprozesses, welche in Vorgesprachen und Abstim-
mungen gesichert wurden.

Die Einsehbarkeit sowie Fernwirkung des Plangebiets ist gering, da sich die meisten Siedlungsfla-
chen der Gemeinde Allmannshofen in weiterer Entfernung befinden und die Waldflachen des LSG
+Augsburg — Westliche Walder” dazu nochmal einen Sichtschutz bieten.

Lediglich zur nachstgelegenen Wohnbebauung im Gemeindeteil Schwaighof westlich des Plange-
biets (Weiler) und zur Schwaighofsiedlung stdlich des Plangebietes kann es zu Sichtbeziehungen
kommen. Um einer Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zu Lasten angrenzen-
der Wohnbebauung entgegenzuwirken kann eine zusatzliche Pflanzung bei Sichtbeziehungen als
zielfihrende MaBnahme zur Abschirmung angesehen werden.

In die Prifung der Eignung des Plangebietes floss weiterhin die Bewertung der Bodenfunktion ein,
da die Inanspruchnahme von Flachen fir Freiflachen-Photovoltaikanlagen auf solche landwirt-
schaftlichen Flachen gelenkt werden soll, die unter den aktuellen Bedingungen keinen wirtschaftli-
chen Ertrag mehr garantieren kénnen. Im Vergleich aller landwirtschaftlich genutzten Flachen im
gesamten Gemeindegebiet sind die Ertragsmesszahlen (EMZ) mit durchschnittlich <46 EMZ/Ar auf
allen Flachen relativ homogen. Das landwirtschaftliche Ertragspotenzial der Boden in Allmanns
hofen liegt damit im mittleren Bereich. Dies zeigt sich auch daran, dass die Gemarkung Allmanns-
hofen nicht in der Flachenkulisse der benachteiligten Gebiete enthalten ist. Aus Sicht der Bewertung
der Bodenfunktion ergibt sich, dass keine Flachen im Gemeindegebiet aufgrund geringer EMZ pra-
destinierter fir die PV-Nutzung wéren als andere. Daraus folgt, dass wenn die Gemeinde Allmanns-
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hofen zur Umsetzung der regionalen und nationalen Klimaziele sowie zur Versorgung der Wirt-
schaft und der Bevolkerung mit regenerativ erzeugtem Strom geeignete Standorte zur Bebauung
mit Photovoltaik-Freiflaichenanlagen vorbereiten will, sie andere Kriterien zur Identifizierung geeig-
neter Standorte fiir Photovoltaik heranziehen muss. Zukinftig sollen die unversiegelten Flachen
innerhalb des Sondergebiets als extensives Dauergriinland entwickelt werden. Es ist zu erwarten,
dass die Bodenfunktion erhalten und verbessert wird.

Unter Berlicksichtigung der bestehenden anthropogenen Vorpragungen und damit der geringen
Wertigkeit des Ausgangszustands fiir das Landschaftsbild, keiner bestehenden Konflikte mit den
Schutzgebieten i.S.d §§ 22 bis 29 BNatSchgG, Sichtachsen, ErschlieBung und Netzanbindung sowie
des flir groBe Teile des Plangebietes zutreffenden Privilegierungstatbestandes nach § 35 Abs. 1 Nr
8 BauGB ergibt sich aus der Abwdagung mit den Belangen aus § 2 EEG, dass die geringe verbleibende
Beeintrachtigung des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes gegenlber der Erzeugung erneuerbarer
Energien zurtcktritt und die Plangebiets-Flachenkulisse gegentiber den anderen zur Verfligung ste-
henden Flachen im Gemeindegebiet im Hinblick auf die Eingriffssensibilitat und mdégliche Nut-
zungskonflikte, die am besten geeignete Flache ist. Somit kann eine Nutzung der Flache fir eine
Freiflachensolaranlage trotz der bisherigen Nutzung als landwirtschaftliche Flache gerechtfertigt
werden.

Konflikte mit den festgesetzten Uberschwemmungsgebieten sind aufgrund des Charakters der An-
lage (Freiflachen-PVA) nicht zu erwarten, da davon auszugehen ist, dass eine hochwasserange-
passte Bauweise (Aufstdnderung, keine Versiegelung) realisiert werden kann. Dabei ist die Hohe der
Unterkante der Solarmodultische so zu wéhlen, dass der Abfluss im Falle eines Hochwassers nicht
beeintrachtigt wird. AuBerdem fiihrt die geplante Anlage nicht zu einer groBflachigen Versiegelung
des Bodens und damit nicht zur Verhinderung der Versickerung von Wasser. Tatsachlich wird in-
nerhalb des Uberschwemmungsgebietes nur der Bereich versiegelt, in dem die Profile in den Boden
gerammt werden. Fundamente, andere technische Vorrichtungen oder Nebenanlagen sind in den
festgesetzten Uberschwemmungsgebieten nicht vorgesehen.

Es bote sich demnach nur die hier gegenstandliche Flache als Entwicklungsmoglichkeit an, welche
zudem an eine bereits bestehende bauliche Struktur anschlieBen wirde.

Nullvariante
Ohne Aufstellung des Bebauungsplans wiirde ein relevanter Beitrag zur Erreichung der nationalen
und internationalen Klimaschutzziele auf dem Gebiet der Gemeinde Allmannshofen fehlen.
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4 Planungskonzeption und Festsetzungen im Bebauungsplan

4.1 Konzeptionelle Beschreibung der Planung und stadtebauliche Ziele

Die KSD 52 UG, ein 100%iges Tochterunternehmen der Kronos Solar Projects GmbH mit mehrjah-
riger Erfahrung als Projektentwickler und Anlagenbetreiber von Photovoltaikanlagen, beabsichtigt
auf Flachen der Gemeinde Allmannshofen, im Landkreis Augsburg die Errichtung einer Freiflachen-
photovoltaikanlage.

Ziel ist die umweltvertragliche Stromerzeugung aus Sonnenenergie.

Fur die Errichtung der geplanten Anlage (ca. 109.2 ha) werden die unter Kapitel 1.3 aufgefiihrten
Flurstlicke der Gemeinde Allmannshofen in Betracht gezogen. Teile der Flurstiicke werden aulBer-
dem flr AusgleichsmaBnahmen vor Ort genutzt.

Die zukinftige Nutzung der Flachen soll ein Mix aus der Gewinnung von Sonnenenergie sowie der
Entwicklung extensiver Grinlandflachen sein. Zwischen den Solarmodulreihen und angrenzend,
wird durch Einsaat von regionalem Saatgut und durch ein entsprechendes Mahd- oder Bewei-
dungsregime die Entwicklung von extensiven Griinflaichen zugelassen. Dadurch erhoht sich die
Strukturvielfalt der Flachen gegentiber der bisherigen Nutzung. Alle vorhandenen, 6kologisch wert-
vollen Strukturen innerhalb des Plangebietes bleiben erhalten und werden durch Abstande bertick-
sichtigt.

Die PV-FFA besteht aus mehreren Komponenten, welche mittels mechanischer oder elektrischer
Verbindungen die Gesamtanlage ergeben. Die Unterkonstruktion wird im konkreten Fall als starres
System ausgelegt. Die Griindung des Bauwerks erfolgt vorzugsweise durch Rammpfosten, welche
in das Erdreich gerammt werden. Auf die Rammpfosten werden Trager und Pfetten montiert, wel-
che als Unterkonstruktion fir die PV-Module dienen. Der Abstand zwischen Modulunterkante zur
jeweiligen Geldndeoberkante betrdgt mindestens 0,8 m. Die Gesamthdhe der Anlagen wird eine
Hoéhe von 3,5 m Uber der natirlichen Gelandeoberkante nicht Gberschreiten. Es ist eine Grundfla-
chenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt, die den fiir die Uberdeckung mit Modulen zuldssigen Flichen-
umfang (Moduliberdeckung) sowie die Versiegelung durch bauliche Haupt- und Nebenanlagen
festlegt. Tatsachlich vollversiegelt wird jedoch nur ein Anteil von unter 5 Prozent der Flache. Die
gesamte Anlage muss aufgrund der Gefahren durch die elektrische Spannung sowie zum Schutz
vor Diebstahl und Vandalismus komplett umzadunt sein. Zur Sicherung der Anlagen wird innerhalb
des sonstigen Sondergebietes ,Photovoltaikfreiflachenanlage” ein umlaufender Zaun mit einer Ma-
ximalhdhe von 2,5 m errichtet.

4.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§1 bis 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO

Sonstige Sondergebiete i.S.d. § 11 Abs. 1 BauNVO sind solche Gebiete, die sich von den Bauge-
bieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Fiir sonstige Sondergebiete sind
gem. § 11 Abs. 2 BauNVO die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung im Bebauungsplan dar-
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zustellen und festzusetzen.

GemdhB § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Photovoltaikfrei-
flichenanlage” festgesetzt (Textfestsetzung 1.1).

Das ca. 109.2 Hektar groBe sonstige Sondergebiet dient der Errichtung und dem Betrieb von Freifla-
chen-Photovoltaikanlagen einschlieBlich der zu deren Wartung und Betrieb erforderlichen Anlagen.

Samtliche Nebenanlagen flr sonstige elektrische Betriebseinrichtungen zur Verteilung und Ablei-
tung der gewonnenen Elektroenergie in das Netz des Netzbetreibers sowie zu einer moglichen
Speicherung werden innerhalb des sonstigen Sondergebiets errichtet.

Im Sondergebiet ,Photovoltaikfreiflachenanlage” sind alle fir die Errichtung und den Betrieb der
PV-FFA nachweislich erforderlichen baulichen sowie technischen Haupt- und Nebenanlagen allge-
mein zuldssig.

GemdB § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO sind folgende Anlagen und Nutzungen allgemein zuldssig (Textfest-
setzung 1.2):

. Solarmodule fiir Photovoltaik mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen

. Zugehérige technische Nebenanlagen (wie z.B. Gebdude fiir Transformatoren, Ubergabe-
/Verteilstationen, Speicheranlagen, Batteriespeicher etc.)

. Anlagen fiir Uberwachungskameras

. sonstige untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zum Betrieb und zur Wartung der
Anlage

. die fiir die ErschlieBung der Anlage erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen

. Zuwegungen und innere ErschlieBungen

. Einfriedung durch Zdune sowie Toranlagen

. Loschwasserbrunnen / -kissen oder Zisternen

. Sichtschutzanlagen

4.3 MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)

Im Plangebiet wird das MaB der baulichen Nutzung durch die zulassige Grundflache bestimmt,
sowie durch die maximal zuldssige Hohe der baulichen Anlagen.

4.3.1 Grundfliachenzahl

Die Grundflachenzahl (GRZ) stellt gemaB § 19 BauNVO den Anteil der Baugrundstiicksflache dar,
der mit Gebauden und baulichen Anlagen bebaut werden kann. Bei Photovoltaikanlagen bedeutet
dies, dass die projizierte Flache fur die Berechnung der Grundflachenzahl herangezogen wird.

Die in dem Sondergebiet ,Photovoltaikanlage” zu errichtenden Module erfordern zwar nur gering-
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flachige Versiegelungen, punktuell am Ort der Bodenverankerung, allerdings Giberdecken die ge-
neigt montierten Modultische eine entsprechende Grundfliche, sodass dies eine Uberbauung im
Sinne des § 16 BauNVO darstellt.

Als MaB der baulichen Nutzung wird gemdB § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundfldchenzahl von
0,8 festgesetzt. Fiir die Modulflichen gilt als liberbaute Fldiche die projizierte Flidche der Module (Text-
festsetzung 2.1).

Die GRZ begriindet sich aus den fiir den Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen Anlagen und
Einrichtungen. Diese umfassen u.a. die Modultische, die Ramm- bzw. Schraubprofile der Unterkon-
struktionen, wasserdurchlassige Wartungswege, Kabelkanale sowie Nebenanlagen und Gebdude
fur elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen. Punktuell kann aus technischen Griinden
und/oder der jeweiligen Bodenbeschaffenheit die Herstellung von Beton-Fundamenten erforder-
lich sein.

43.2 Hohe der baulichen Anlagen

Fur die Dimensionierung der Baukdrper werden maximal zuldssige Hohen der baulichen Anlagen
Uber der Bezugshohe wie folgt festgesetzt:

GemdfB § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO wird eine Hohe der baulichen Anlagen von 3,5 m als Héchstmal3
festgesetzt. Die Modulunterkannte muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Boden aufweisen. Als
unterer Bezugspunkt gelten die jeweils ndchstgelegenen innerhalb der Planzeichnung Teil A festge-
setzten Héhen der vorhandenen Geldndeoberfliche in Meter iiber NHN im Bezugssystem DHHN
2016. Hinweis: Vermessung wird zum Entwurf ergdnzt (Textfestsetzung 2.2).

Die Hohe der Trafoanlagen ist als Ausnahmeregelung gemdB § 31 Abs. 1 BauGB bis max. 5 m (iber
Geldndehéhe zuldssig. Als unterer Bezugspunkt gelten die jeweils ndchstgelegenen innerhalb der
Planzeichnung Teil A festgesetzten Hohen der vorhandenen Geldndeoberfliche in Meter iiber NHN
im Bezugssystem DHHN 2016. Hinweis: Vermessung wird zum Entwurf ergénzt (Textfestsetzung 2.3).

Die festgesetzte maximal zuldssige Gesamthdhe baulicher Anlagen darf als Ausnahmeregelung ge-
mdB § 31 Abs. 1 BauGB von untergeordneten technischen Anlagen oder Aufbauten (z.B. Antennen,
Blitzschutzanlagen u.d.) bis zu einer Héhe von 12 m (iber dem Héhenbezugspunkt liberschritten wer-
den, wenn die technische Gebdudeausriistung dies erfordert. Die technischen Anlagen diirfen dabei
einen Fldchenanteil von maximal 10 Prozent der Dachflciche der jeweiligen untergeordneten techni-
schen Anlage nicht tiberschreiten. Als unterer Bezugspunkt gelten die jeweils néichstgelegenen inner-
halb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Hohen der vorhandenen Geldndeoberfléiche in Meter (iber
NHN im Bezugssystem DHHN 2016. Hinweis: Vermessung wird zum Entwurf ergdnzt (Textfestsetzung
2.4).

4.4 Bauweise

441 Uberbaubare Grundstiicksfliche

Die Uberbaubare Grundstticksflache des Baugebietes wird durch die zeichnerische Festsetzung der
Baugrenze gemaR § 23 Abs. 3 BauNVO sowie durch die Zuldssigkeit von Nebenanlagen bestimmt.
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Photovoltaik-Anlagen und Photovoltaik-Anlagenteile sowie Gebdude und Gebaudeteile dirfen
diese nicht Uberschreiten. Somit ist eine optimale Ausnutzung der zur Verfiigung stehenden Flache
moglich.

Zaune, Wartungsflachen und Stellpldtze gemaB § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen nach §
14 Abs. 2 BauNVO, die der technischen Versorgung des Baugebietes dienen, sind jedoch auch au-
Berhalb der Uberbaubaren Grundstticksflache zulassig.

Zur Uberbaubaren Grundstlicksflache wird folgende Festsetzung getroffen:

GemdB § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO ergibt sich die tiberbaubare Grundstiicksflidche
aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebietes ,Photovoltaikfreiflichenanlage” in Verbindung
mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzdunungen, Sichtschutzanlagen und notwendige Er-
schlieBungswege kénnen auch auBBerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange ggf. vorhan-
dene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden (Textfestsetzung 3.7).

4.5 ErschlieBung

4.5.1  VerkehrserschlieBung

AuBere ErschlieBung
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Abbildung 10: Darstellung der angedachten ErschlieBung (blau strichliert) im ibergeordneten Verkehrsnetz (© O-
penStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, ESRI Community Maps contributors)

Die Anbindung des Plangebiets erfolgt ausgehend von der BundesstraBe B2 Ausfahrt Nordendorf
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Uber weitere OrtsstraBen der Gemeinden Nordendorf und Allmannshofen, wobei die Zuwegung
der Flachen hauptsachlich Giber die KreisstraBe A 24 gegeben ist.

Mit einem vorhabenbedingten Verkehrsaufkommen ist ausschlieBlich wahrend der Bauzeit der Pho-
tovoltaikanlage (max. 3 - 8 Monate) zu rechnen. Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch. Ein
Anfahren der Anlage vornehmlich mit Kleintransportern bzw. PKW ist nur zur Wartung bzw. bei
Reparaturen erforderlich.

Innere ErschlieBung

Die innere VerkehrserschlieBung erfolgt tiber die geplanten Zufahrten, welche unter anderem auch
dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage dienen. GemaB Planeinschrieb sind Einfahrtbe-
reiche festgesetzt. Die Zufahrten zu den Plangebieten sollen in diesen Bereichen erfolgen (vgl. Text-
festsetzung 4.1).

Ortsgebundene Festsetzungen von Verkehrsflachen in der Planzeichnung erfolgen nicht, da diese
innerhalb des sonstigen Sondergebiets allgemein zulassig sind und sich diese Wege der Zweckbe-
stimmung des sonstigen Sondergebiets unterordnen.

4.5.2  Ver- und Entsorgungsanlagen
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Fir den Betrieb der Photovoltaikanlage ist weder ein Trinkwasseranschluss noch ein Anschluss an
das ortliche Abwasserentsorgungsnetz erforderlich.

Niederschlagswasser

Das auf den Photovoltaikmodulen, Verkehrsflachen und Nebenanlagen anfallende unbelastete und
unverschmutzte Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets breitflachig zur Versickerung zu
bringen. Das auf den Modultischen anfallende Niederschlagswasser flieBt dabei liber die Abtropf-
kanten am unteren Modulrand ab und versickert punktuell am AuBenrand der Tische. Eine Ande-
rung am Gesamtwasserhaushalt des Systems findet nicht statt. Die Versickerung des Niederschlags-
wassers am Anfallort dient der Erhaltung der Grundwasserneubildungsrate. Eine Bodenerosion
durch das ablaufende Niederschlagswasser ist aufgrund der Begriinung der Flachen unter und ne-
ben den Modulen nicht zu erwarten. Bei starkeren oder extremen Niederschlagen wird das Nieder-
schlagswasser auch auBerhalb der Abtropfkanten von den Modulen abflieBen und sich somit besser
verteilen.

ErschlieBung Strom

Im Rahmen der Errichtung der PV-FFA werden alle Anlagen errichtet, welche zur Einspeisung in das
Netz erforderlich sind. Hierfir finden derzeit Abstimmungen mit dem Netzbetreiber statt. Der
Strombezug fir den Eigenbedarf erfolgt in der Regel aus der Eigenproduktion der Anlagen
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und/oder Uber einen separaten Anschluss aus dem Niederspannungsnetz. Die Einspeisung der er-
zeugten Elektroenergie wird mittels einer kundeneigenen Ubergabestation erfolgen. Die erforder-
lichen Abstimmungen dazu sind friihzeitig mit dem Netzbetreiber zu flhren.

Abfallentsorgung

Da im Betrieb der Photovoltaikanlage keine nennenswerten Abfallmengen anfallen, ist eine Ab-
fallentsorgung nicht erforderlich. Abfélle, welche im Rahmen von Wartungsarbeiten anfallen, wer-
den an anderer Ortlichkeit (beispielsweise Wertstoffhéfe) entsorgt. Hierbei sind die geltenden Sat-
zungen fir die Abfallentsorgung des Landkreises Augsburg zu berticksichtigen.

4.6 Griinordnerische MaBnahmen sowie Nutzungsregelungen, MaBnahmen oder
Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

4.6.1 MaBnahmen oder Fldachen fiir zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sollen die Vertraglichkeit der Festsetzungen des Bebauungsplans zur
baulichen Nutzung im Hinblick auf Natur und Landschaft sichern.

Zum Schutz des Bodens und seiner Versickerungsfahigkeit wird folgende Festsetzung getroffen:

Im gesamten Geltungsbereich ist die Befestigung von Fahrgassen und Stellpldtzen nur in wasser-
durchldssiger Ausfiihrung zuldssig (Schotterrasen o.d.) (Textfestsetzung 5.17).

Um Wanderungsbarrieren fir Kleintiere zu vermeiden wird folgende Festsetzung getroffen:

Einfriedungen der Gesamtanlage sind so zu gestalten, dass diese mind. 10 bis max. 20 cm (iber dem
Boden offengehalten werden (Textfestsetzung 6.1).

Zum Schutz, zur Pflege und Erhéhung der Biodiversitat, sowie der nachhaltigen Entwicklung des
Bodens wird folgende Festsetzung getroffen:

Die nicht versiegelten Fldchen des Sondergebiets sind durch Ansaat als naturnahe Wiese zu entwi-
ckeln. Dazu ist gebietseigenes Saatgut in der Artenzusammensetzung einer Frischwiese zu verwenden.
Es ist auf eine fachgerechte Ausfiihrung zu achten (Textfestsetzung 5.2).

(Konkretisierung zum Entwurf)

Weitere Festsetzungen werden zum Entwurf getroffen.
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5 Naturschutz und Landschaftspflege

5.1 Priifung der Umweltvertraglichkeit

Rechtsgrundlagen

GemaB § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplanen und deren Anderung, Ergénzung
und Aufhebung fir die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine
Umweltprifung durchzufihren. Der Umweltbericht gemalB § 2a Nr. 2 bzw. Satz 3 BauGB bildet einen
gesonderten Teil der Planbegriindung. Die Inhalte der Umweltprifung sind gemal Anlage 1 zu den
§§ 2 Abs. 4, 2a und 4c BauGB darzulegen.

Im Rahmen der Umweltpriifung sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf
alle Schutzguter und umweltrelevanten Belange zu ermitteln. Diese werden im Umweltbericht be-
schrieben und bewertet. Sie sind in der Abwagung zu berlicksichtigen. In den Umweltbericht wer-
den die Ergebnisse der Eingriffsregelung und anderer Untersuchungen oder Gutachten eingestellt.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die durch die Planung beriihrt werden
kénnen, sind entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB frihzeitig zu unterrichten und aufzufordern, sich im
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung zu auBern.
Gleichzeitig sind alle verfligbaren umweltrelevanten Unterlagen dem Trager der Bauleitplanung zur
Verfligung zu stellen. Umfang und Detaillierungsrad sind letztlich von der Gemeinde festzulegen.

Die Umweltpriifung ist vollstandig im Rahmen des Bauleitplanverfahrens abzuwickeln. Als Bekannt-
gabevorschrift ist nach § 10 BauGB in einer zusammenfassenden Erklarung darzulegen, wie die Um-
weltbelange in der Planung und im Rahmen der Abwagung berticksichtigt worden sind.

Artenschutzfachbeitrag und Umweltbericht werden zum Entwurf vorgelegt.

5.2 Eingriffsregelung

GemaB den Anforderungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung eines Bebauungs-
planes die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu beachten. Dabei ist die Ein-
griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz gem. § 1a Abs. 3 BauGB zu berticksichtigen.

Die Umsetzung eines Bebauungsplans stellt i.d.R. nach § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und
Landschaft dar, der zu begriinden und durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Landespflege
auszugleichen oder zu ersetzen ist (88 13, 15 BNatSchG). Sofern aufgrund der Aufstellung, Ande-
rung, Erganzung oder Aufhebung von Bauleitplanen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten
sind, ist Uber Vermeidung, Ausgleich oder Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden
(8 18 Abs. 1 BNatSchG).

Detaillierte Aussagen zur Bilanzierung und die ausfihrliche Beschreibung der Kompensationsmal3-
nahmen werden im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts erarbeitet.
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5.3 Artenschutz

Die gemaB § 44 Abs. 1, Nr. 1 - 4 BNatSchG bestehenden Verbote zum Schutz der besonders ge-
schitzten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG und der streng geschiitzten Arten gemaB § 7 Abs.
2 Nr. 14 BNatSchg, sind zu priifen und zu berlicksichtigen. Zulassungsvoraussetzung fiir ein Vor-
haben ist die Priifung, inwieweit das Vorhaben erhebliche negative Auswirkungen auf besonders
geschitzte Arten durch Stérung ihrer Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstatten und/oder durch
Belastigung, Verletzung bzw. Tétung, Zerstdrung der Habitate bzw. Standorte ausiiben kann.

Artenschutzrechtliche Verbote beziehen sich zwar vordergriindig auf die Zulassungsebene und
nicht auf die Bauleitplanung, sofern allerdings drohende Verst6Be gegen artenschutzrechtliche Ver-
bote bereits auf der Ebene der Bebauungsplanung erkennbar sind, sind diese abzuwenden bzw. die
Ausnahme- oder Befreiungslage darzustellen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande sind einer
Abwdgung nicht zuganglich.

Der faunistische Artenbesatz eines Gebiets kann sich in kurzer Zeit andern. Daher ist die Bertick-
sichtigung des Artenschutzes auf der Vollzugsebene von entscheidender Bedeutung. Die Vorgaben
des § 44 Abs. 1, Nr. 1 - 4 BNatSchG sind folglich vom jeweiligen Bauherrn zu bericksichtigen.

Um den Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemaB § 44 ff. BNatSchG zu entsprechen, sind
unmittelbar vor der Baufeldfreimachung bzw. dem Beginn von BaumaBnahmen die betreffenden
Flachen auf das Vorkommen besonders und streng geschitzter Arten sowie deren Brut- und Le-
bensstatten zu Uberprifen.

Ggof. erforderliche Ausnahmen gemaB § 45 Abs. 7 BNatSchG oder Befreiungen gemal3 § 67
BNatSchG sind bei der zustandigen Naturschutzbehorde zu beantragen.
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6 Sonstige Bindungen / Planungen

6.1 Flachen und Objekte des Denkmalschutzes

Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege sind Bodendenkmaler im Sinne
des § 1 Abs. 4 BayDSchG im Geltungsbereich bekannt.

Denkmalart Beschreibung Aktennummer

Bodendenkmal StraBe der romischen Kaiser- | (D-7-7330-0231)
zeit

Bodendenkmal Siedlung und Graber der romi- | (D-7-7330-0242)
schen Kaiserzeit

Bodendenkmal Siedlung vor- und friihge- | (D-7-7331-0009)
schichtlicher Zeitstellung

Uber das gesamte Plangebiet verlduft quer von Nordwesten nach Siidosten die StraBe der rémi-
schen Kaiserzeit. Entlang der RomerstraBe befinden sind auf nahezu halber Strecke zwei Siedlungen
und Graber der romischen Kaiserzeit verortet. Ein weiteres Bodendenkmal ,Siedlung vor- und frih-
geschichtlicher Zeitstellung” ist im unteren Drittel westlich der Rdmerstrale bekannt.

Fur die Errichtung der Photovoltaikanlage muss nach Art. 7 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege
der Denkmaler im Laufe des Verfahrens eine denkmalschutzrechtliche Grabungserlaubnis gestellt
werden.

Zur Berticksichtigung der Belange des Denkmalschutzes soll die technische Planung der Anlage so
ausgerichtet sein, dass wenn moglich Leitungen und Kabelgraben nicht innerhalb der nachgewie-
senen Bodendenkmaler und im Nahbereich geplant werden.

Da sich der Standort des Vorhabens in einem absoluten Verdichtungsraum fiir Bodendenkmaler
befindet, ist das gesamte Vorhabengebiet Verdachtsflache fiir Bodendenkmaler. Sollten bei Erdar-
beiten weitere Zufallsfunde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um weitere
Bodendenkmale handelt, sind diese unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem
Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Der Fund und der Fundort sind bis zum Ablauf einer
Woche unverandert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenom-
men werden kdnnen.

6.2 Boden, Altlasten und Kampfmittel

Boden
Sollte ein Bodenabtrag notwendig werden, ist der Kulturboden nach § 202 BauGB und DIN 18915
Teil 1-3 vor Baubeginn in seiner gesamten Machtigkeit abzuschieben, zwischenzulagern und nach
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Bauabschluss auf alle Vegetationsflachen in gleicher Starke wieder aufzutragen. Erdaushub ist ge-
trennt in Oberboden (Kultur- oder Mutterboden) und Unterboden zu erfassen, zu lagern und nach
Méglichkeit einer Wiederverwendung zuzufiihren. Eine Uberschiittung von Oberboden mit Erdaus-
hub oder Fremdstoffen ist unzuldssig. Zwischenlager von Boden sind in Form von trapezférmigen
Mieten bei einer H6he von max. 2,00 m so anzulegen, dass Verdichtungen, Vernassungen und Ero-
sionen vermieden werden. Die Hinweise sind zum Schutz des Bodens bei der Umsetzung geplanter
Bodenarbeiten zu bertiicksichtigen.

Altlasten

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Vorhabenstandort um keine Altlast. Wer-
den bei BaumaBnahmen Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen bekannt, ist dies entsprechend
dem Bayerischen Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bayerisches Boden-
schutzgesetz — BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 (GVBI. S. 36) und Gesetz zur Vermeidung, Ver-
wertung und sonstigen Bewirtschaftung von Abféllen in Bayern vom 9. August 1996 (Bayerisches
Abfallwirtschaftsgesetz — BayAbfG) unverziiglich der Unteren Immissionsschutzbehdrde des Land-
kreises Augsburg anzuzeigen.

Kampfmittel
Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Geltungsbereich des Bebauungsplans

bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

6.3 Forstwirtschaftliche Belange

Eine eigenstandige Waldabstandsverordnung gibt es in Bayern nicht.

Forstwirtschaftliche Belange bleiben von der Planung unberiihrt, da keine baulichen Anlagen mit
Feuerstatten errichtet werden und zudem keine Wald-Betroffenheit innerhalb des Geltungsberei-
ches oder unmittelbar angrenzend vorliegt.

6.4 Wasserrechtliche Belange

Innerhalb des Vorhabengebietes sind Flachen als Uberschwemmungsgebiet der Schmutter festge-
setzt und Flachen als Hochwassergefahrenflachen HQextrem ausgewiesen, sodass durch die Pla-
nung wasserrechtliche Belange berihrt werden.

Es ist daher erforderlich, die Photovoltaik-Freiflachenanlage so zu gestalten, dass keine Schaden
durch Hochwasser eintreten.

Im Sinne einer hochwasserangepassten Bauweise sollte zum einen sichergestellt sein, dass ausrei-
chend Abstand von der Modulunterkante sowie von Wechselrichtern zur HQ100-Wasserspiegellage
besteht. Zum anderen sollten in den Randbereichen des Vorhabens, wo Hochwasserabflisse auf-
treten kdnnen, MaBnahmen vermieden werden, die den Abfluss negativ beeinflussen kénnten und
Transformatoren/Wechselrichter auBerhalb der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete geplant
werden.

Unter Berlicksichtigung dieser Faktoren sollte von die geplante Photovoltaik-Freiflachenanlage kei-
nen negativen Einfluss auf die Uberschwemmungs- sowie Hochwassergefahrenfliachen haben.
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Daneben fiihrt die Umsetzung des Vorhabens zu einem geringeren Eintrag von Schadstoffen in das
Grundwasser im Vergleich zur aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung. Dafir wird innerhalb der Be-
bauungsplanung u.a. festgesetzt, dass im gesamten Plangebiet der Einsatz von Diingern, Pestiziden
sowie Insektiziden unzuldssig ist.

6.5 Immissionsschutzrechtliche Belange

Von gewerblichen Nutzungen konnen schadliche Umweltauswirkungen in Form von Emissionen auf
die schutzbedurftige Nachbarschaft ausgehen. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind
gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine menschenwirdige Umwelt zu sichern, die naturlichen Lebensgrundla-
gen zu schitzen und zu entwickeln sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse i.5.d. § 1 Abs. 6
BauGB zu gewahrleisten. Der Bauleitplanung kommt daher auch die Aufgabe des vorbeugenden
Immissionsschutzes und der Vorsorge zu.

Mit Beeintrachtigungen durch Larm, Staub oder Geruch ist lediglich wahrend der Bauphase zu rech-
nen und beschrénkt sich auf einen Zeitraum von etwa 3 bis 8 Monaten. Im Zuge der Bauarbeiten
sind die einschlagigen Vorschriften zum Larmschutz zu beachten, erhebliche Beeintrachtigungen
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sollen weitgehend vermieden werden.

Von Solarparks kdnnen weiterhin folgende Immissionsarten ausgehen:
- Schallemissionen von Transformatoren- und Wechselrichterstationen
- Elektromagnetische Felder im nahen Umfeld von Kabeln, Transformatoren
- Blendwirkung der reflektierenden Oberflachen der Solarmodule

Diese Immissionsarten sind fur die Genehmigungsfahigkeit des Bebauungsplans bzw. des konkre-
ten Bauvorhabens nur dann von Bedeutung, wenn sich potenziell schutzwirdige Immissionsorte im
Einwirkbereich der Immissionen der Anlage befinden. Zu berlicksichtigende Immissionsorte sind
i.d.R. Aufenthaltsraume (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer; ruhebeddrftige Arbeitsrdume/Biros usw.).

Schallemissionen von Transformatoren- und Wechselrichterstationen
Gerduschemissionen werden bei Photovoltaikanlagen durch technische Anlagen (z.B. Wechselricht-
erstation, Transformator) hervorgerufen. Je nach Entfernung dieser Anlagen zu den Immissionsor-

ten, kann es zu Beeintrachtigungen kommen.

Elektromagnetische Felder im nahen Umfeld von Kabeln und Transformatoren

Strahlungen kdnnen von den Solarmodulen, Verbindungsleitungen und Transformatoren ausge-
hen. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit einem Mindestabstand von 5 m zu entspre-
chenden Anlagen die Grenzwerte eingehalten werden.

Der genannte Grenzwert wird zur umliegenden schutzwiirdigen Nutzung eingehalten. Somit sind
immissionsrelevante Beeintrachtigungen nicht zu erwarten.
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Blendwirkung der reflektierenden Oberflachen der Solarmodule

Einflisse von Solarmodulen kénnen auf den Menschen durch Lichtreflexionen entstehen, die von
den reflektierenden Oberflachen der Solarmodule bei bestimmten Raumwinkelbeziehungen zwi-
schen Sonne, Solarmodul und Immissionsort ausgehen. Fir die von Photovoltaikanlagen ausge-
henden Blendwirkungen sind vom Normgeber keine Richtwerte festgelegt worden, da potenzielle
Wirkungen stark von der GréBe des Vorhabens sowie vom konkreten Einzelfall (Topographie, Nei-
gung der PV-Module, sichtverstellende Anlagen/Landschaftselemente, Himmelsrichtung) abhangig
sind.

Die Solarmodule werden zur maximalen Ausschdpfung der Sonneneinstrahlung tGiberwiegend nach
Suden ausgerichtet. Entsprechend dem von der Jahreszeit abhdngigen Tagesverlauf des Sonnen-
einstrahlwinkels kénnen aber nicht nur sidlich der Solarmodule, sondern auch (sid-)dstlich und
(stiid-)westlich davon Blendwirkungen an relevanten Immissionsorten entstehen.

In der Umgebung des Plangebiets befindet sich als relevanter Immissionsort die Wohnbebauung
westlich und sidlich der Plangebietsflache sowie die KreisstraBe A24 sowie die Bahnlinie. Zur Beur-
teilung einer Blendwirkung ist hier gegebenenfalls die Erstellung eines Blendgutachtens erforder-
lich, um eine mdgliche Blendwirkung ausschlieBen zu kdnnen. Um einer Beeintrachtigung des Orts-
und Landschaftsbildes sowie zu Lasten angrenzender Wohnbebauung entgegenzuwirken kann zu-
dem eine zusatzliche Pflanzung bei Sichtbeziehungen als zielfiihrende MaBnahme zur Abschirmung
angesehen werden.

6.6 Brandschutz

Die Photovoltaikmodule sowie deren Gestelle bestehen aus weitgehend nicht brennbaren Materi-
alien, sodass eine Brandgefahr nicht besteht. Bei den Wechselrichtern und Trafostationen in Kom-
paktbauweise ist die Brandgefahr ebenfalls sehr gering. Fiir den allgemeinen Brandschutz gelten
die Anforderungen und Regeln fir Einsatze an elektrischen Anlagen. Grundlagen sind die GUV-I
8677 ,Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle” und die DIN VDE 0132 ,Brandbekdmpfung und
Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen”. Geeignete Loschmittel sowie deren zu beachtende
Einsatzbedingungen sind der DIN VDE 0132, Punkt 6.2 ,Anwendung von Loschmitteln” zu entneh-
men.

Die TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer — Insti-
tut fir Solare Energiesysteme ISE sowie weiterer Projektpartner innerhalb der Studie ,Bewertung
des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikomini-
mierung” untersucht, welche Brandgefahr von Photovoltaikanlagen ausgeht und wo die Ursachen
fur Brande liegen. Als Reslimee ist festzuhalten, dass von Photovoltaikanlagen eine sehr geringe
Brandgefahr ausgeht, wenn qualitative Produkte verwendet werden, die Planung und Installation
der Anlage fachgerecht ausgefiihrt wird und die Anlagen regelmaBig gewartet werden.

Fur die PV-Anlage wird in Absprache mit der verantwortlichen Behérde sowie der Feuerwehr bis zur
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Fertigstellung ein Feuerwehrplan gemal den ortlichen Vorgaben erstellt. Dieser wird die Feuer-
wehrbewegungsflachen, die Léschwasserreservois sowie den Zugang zum Solarpark konkretisieren.
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7

Stadtebaulicher Vertrag

Innerhalb des ausgewiesenen Baugebietes sind nur bauliche Anlagen und Nutzungen gemaB § 9

Abs. 2 und § 12 Abs. 3a BauGB zulassig, welche im Stadtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde
Allmannshofen der Vorhabentragerin festgelegt sind.

Der Vertrag nimmt u.a. folgende Regelungen auf:

Durchfiihrung des Vorhabens innerhalb eines festgelegten Zeitraums.

Durchfiihrung der Ausgleichs-, Ersatz- und VermeidungsmaBnahmen

Bei Verwirklichung des Vorhabens sind alle planungsrelevanten Auflagen und Hinweise aus
dem Bauleitplanverfahren sowie die festgesetzten Nutzungen zu erfillen.

Die Vorhabentragerin wird alle fir die ErschlieBung und Bebauung der Grundstiicke erfor-
derlichen VorbereitungsmaBnahmen auf eigene Kosten durchfiihren.

Die Vorhabentragerin wird alle MaBnahmen zur ErschlieBung des Grundstlickes durchfiih-
ren und alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen bzw. Anzeigen einholen und
nachweisen.

Nachweis der gesicherten verkehrstechnischen ErschlieBung des Vorhabenstandortes mit
der Angabe der Flurstlicke

Die Vorhabentragerin wird alle MaBnahmen zur Demontage und Entsorgung nach Einstel-
lung des Betriebes der Solaranlage innerhalb eines festgelegten Zeitraums vertraglich re-
geln.

Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit des Vorhabentragers zum
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses z. B. durch Nachweis einer Kreditzusage geeigneter
Banken oder durch Burgschaftserklarungen

Banken oder durch Burgschaftserklarungen

Nachweis der Verfiigungsberechtigung des Vorhabentragers zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses Uber die Flachen des Plangebietes inkl. externer Ausgleichsflachen.

Regelung zur Rechtsnachfolge zwischen den Vertragsparteien.
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8 Flachenbilanz

Tabelle 2: Flachenbilanz — geplante Flachennutzungen (© Kronos Solar Projects GmbH 2024)

Geltungsbereich B-Plan 112.5 ha
Festsetzung B-Plan Flache in ha
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Photovol- 109.2
taikanlage”

Private Grinflachen 33

Das Plangebiet weist eine Gesamtflache von ca. 112.5 ha auf. Ein Flachenanteil von 109.2 ha wird
als SO ,Photovoltaikfreiflachenanlage” festgesetzt.

Innerhalb des SO ,Photovoltaikfreiflichenanlage” werden lediglich die Flachen fiir elektrische Be-
triebseinrichtungen vollstdndig versiegelt. Die restlichen Flachen verbleiben in Form von wasser-
durchlassigen Wegen, Extensivgriinland mit Uberdeckung durch Photovoltaikanlagen und uniiber-
decktem Extensivgriinland zwischen den Modulreihen. Es werden entsprechende Pflegemalinah-
men vorgenommen.
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9 Rechtsgrundlagen und iibergeordnete Planungen

Der Bebauungsplan basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt gedandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.
| S.3786), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
6)

Bayrische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, (GVBI.
S. 588, BayRS 2132-1-B)

Bayerisches Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bayerisches Boden-
schutzgesetz — BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 (GVBI. S. 36)

Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitzland der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Inmissionsschutz (LAI) 2012 Hinweise zur Mes-
sung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 5. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 33) gedndert worden

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmadler (Bayrisches Denkmalschutzgesetz -
BayDSchG) vom 25. Juni 1973 (BayRS IV S. 354) in der in der Bayerischen Rechtssammlung
(BayRS 2242-1-WK) veroffentlichten bereinigten Fassung

Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Bewirtschaftung von Abfillen in Bayern
(Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz — BayAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. August 1996 (GVBI. S. 396, 449)

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F.
der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1362, 1436)

Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-
), zuletzt gedndert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737)

Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Allmannshofen in der
aktuellen Fassung vom 07.03.2016

Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) gedndert worden ist

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBI. S. 254), das zuletzt
durch § 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 257) geandert worden ist

Gesetz iiber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien
Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBI. S. 82,
BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S.
98) geandert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI.
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1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S.
1802)
Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S.
2986), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.03.2023 (BGBI. | S. 88)
Regionalplan der Region Augsburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. November 2007
Verordnung liber das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) mit Stand vom 1. Juni 2023
Verordnung iiber Gebote fiir Freiflichenanlagen vom 7. Marz 2017

Praxis-Leitfaden fiir die 6kologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflaichenanlagen

Leipzig, 04.11.2024

Seite 46 von 46



	1 Vorbemerkungen
	1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung
	1.2 Erforderlichkeit des vorliegenden Bebauungsplans
	1.3 Standort des Vorhabens
	1.4 Verfahren
	1.5 Plangrundlagen

	2 Planungsvorgaben und städtebauliche Situation
	1.1 Arbeitshilfe zur raumplanerischen Steuerung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kommunen
	1.1 Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt hat eine Arbeitshilfe zur raumplanerischen Steuerung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen entwickelt. Diese Arbeitshilfe soll den Kommunen Strategien zur nachha...
	1.1 . Sie definiert Zielkonflikte und Handlungsmöglichkeiten, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem Aspekte wie Flächenpotenziale, landschaftsverträgliche Anlagenstandorte, Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft ...
	2.1 Vorgaben aus übergeordneten Planungen
	2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
	2.1.2 Regionalplan für die Region Augsburg (RP 9)

	2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
	Landschaftsplan

	1.1 Im Regionalen Entwicklungsplan Magdeburg sind folgende Erfordernisse der Raumordnung für die Plangebietskulisse festgelegt:
	1.1 6.2.4-4 Ziel Z Vorranggebiet für Wassergewinnung
	1.1 Das aus dem LEP-LSA 2010 übernommene Vorranggebiet für Wassergewinnung „Colbitz-Letzlinger Heide“ wurde im REP Magdeburg 2020 nochmals konkretisiert. Das Überschwemmungsgebiet des Fließgewässers Ohre, ist als Vorranggebiet für Hochwasserschutz fes...
	1.1
	1.1 Das mit der Festlegung des Vorranggebietes verbundene Ziel der quantitativen und qualitativen Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung wird nicht beeinträchtigt, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualität vo...
	1.1 Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin innerhalb des Planungsraumes versickern.
	2.3 Berücksichtigung umweltschützender Belange
	2.3.1 Verhältnis zu Schutzgebieten


	3 Planungsüberlegungen und -alternativen
	4 Planungskonzeption und Festsetzungen im Bebauungsplan
	4.1 Konzeptionelle Beschreibung der Planung und städtebauliche Ziele
	4.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§1 bis 11 BauNVO)
	4.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)
	4.3.1 Grundflächenzahl
	4.3.2 Höhe der baulichen Anlagen

	4.4 Bauweise
	4.4.1 Überbaubare Grundstücksfläche

	4.5 Erschließung
	4.5.1 Verkehrserschließung
	4.5.2 Ver- und Entsorgungsanlagen

	4.6 Grünordnerische Maßnahmen sowie Nutzungsregelungen, Maßnahmen oder Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
	4.6.1 Maßnahmen oder Flächen für zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)


	1 Löschwasserversorgung
	1 Für die Löschwasserversorgung werden im DVGW-Arbeitsblatt W 405 für verschiedene Baugebiete Richtwerte für den Löschwasserbedarf vorgeschlagen, der über einen Zeitraum von zwei Stunden innerhalb des sich im Radius von 300 m um das Objekt erstreckend...
	1 Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage sieht keine Gebäude vor, welche dem zeitweiligen oder ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. Es sind weder die brandtechnischen Eigenschaften eines Gewerbe- oder Industrieobjekts ableitbar, noch die eine...
	1 Innerhalb der Vorentwurfsplanung werden innerhalb der Photovoltaikmodulfläche Löschwasserreservoir-Standorte geplant.
	1 Die konkrete Lage des geplanten/erforderlichen Löschwasserreservoirs und dessen Zufahrt ist mit der örtlichen Feuerwehr vor Nutzungsbeginn abzustimmen und im Rahmen der Baugenehmigung festzulegen.
	5 Naturschutz und Landschaftspflege
	5.1 Prüfung der Umweltverträglichkeit
	5.2 Eingriffsregelung
	5.3 Artenschutz

	6 Sonstige Bindungen / Planungen
	1.1 Die Belange des Umweltschutzes werden im Umweltbericht nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB untersucht. Der Umweltbericht wird zum Entwurf erarbeitet. Hierbei werden die zur Verfügung stehenden Daten der Fachbehörden berücksichtigt. Der Eingriff in das Nat...
	6.1 Flächen und Objekte des Denkmalschutzes
	6.2 Boden, Altlasten und Kampfmittel
	6.3 Forstwirtschaftliche Belange
	6.4 Wasserrechtliche Belange
	6.5 Immissionsschutzrechtliche Belange
	6.6 Brandschutz

	7 Städtebaulicher Vertrag
	8 Flächenbilanz
	9 Rechtsgrundlagen und übergeordnete Planungen

